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Grundlagen 

 

Die Schule ist ein Ort des gemeinsamen Zusammenlebens.  Die Förderung von erwünschtem Verhalten 

steht grundsätzlich an erster Stelle. Wenn Menschen zusammen leben und arbeiten, ist es darüber hin-

aus wichtig, Absprachen zu treffen und einzuhalten.  

 

Eltern und Schule: Hand in Hand 

Mit der Anmeldung eines Kindes beginnt für Elternhaus und Schule eine Zeit der gemeinsamen Für-

sorge. Die Absichtserklärung ist für alle Beteiligten eine Orientierung und gibt Eltern wichtige Impulse 

für die Unterstützung ihres Kindes. Die Absichtserklärung wird bei der Anmeldung von Schule und El-

tern unterzeichnet.  

 

Das Regelwerk der Schule: Schulordnung und Klassenregeln 

Regeln sind wichtig: Sie erleichtern das Zusammenleben, geben Orientierung, Struktur und Sicherheit 

und helfen, unsere Schule als  lebenswertes und verbindliches Lernumfeld zu erhalten. Unsere Schul-

ordnung und die Klassenregeln sind die Grundlage unseres täglichen Zusammenlebens. 

Alle Familien erhalten bei der Anmeldung der Schulkinder ein Exemplar der Schulordnung und der 

Klassenregeln. Die Sorgeberechtigten unterzeichnen den Erhalt und werden gebeten, die Schule durch 

häusliche Besprechung der Regeln zu unterstützen und ihre Kinder zur Einhaltung zu motivieren.  

 

Teilnahme der Eltern am Schulleben 

Die aktive Teilnahme der Eltern am Schulleben ist wichtig und erwünscht. Hier bieten sich Möglichkei-

ten, ins Gespräch zu kommen mit den Lehrkräften, mit anderen Eltern, aber auch mit den Kindern. 

Außerdem erfahren die Kinder eine wichtige Unterstützung in ihrem Alltag und bekommen zusätzliche 

Motivation. Möglichkeiten der Teilnahme sind die Elternabende, Elternsprechtage, Schul- und Klassen-

feste und die Begleitung von außerunterrichtlichen Aktivitäten (Lauftag, Sportfest, Klassenausflüge). 



Der Beitrag der Schule im täglichen Zusammenleben 

Die Lehrkräfte der Buntenskampschule achten auf die verbindliche Einhaltung der Regeln. In regelmä-

ßigen Abständen werden die Schulordnung und die Klassenregeln thematisiert und an die Einhaltung 

erinnert. Durch die „Regel der Woche“ wird bei den Schülerinnen und Schülern ein zusätzlicher Impuls 

gesetzt, verantwortungsvoll und reflektiert zu handeln. Die Lehrkräfte gestalten das Schulleben durch 

Maßnahmen, die eine vertrauensvolle Lernatmosphäre schaffen, Freude am Lernen ermöglichen und 

das Selbstbewusstsein der Kinder stärken. Dazu gehören die Einführung eines regelmäßigen Klassen-

rates und Projekttage zu verschiedenen Themenbereichen (z.B. Ernährung, Anti-Mobbing, Alkohol- 

und Drogenprävention) und bei  Bedarf Sozialtrainings. 

Die schulische Assistenz begleitet unterrichtliche Maßnahmen und bietet gegebenenfalls Unterstüt-

zung für einzelne Schüler und Schülerinnen oder Kleingruppen an. 

 

Schulsozialarbeit  

Die Schulsozialarbeit unterstützt die Lehrkräfte bei der Planung und Durchführung der oben genannten 

Maßnahmen und bietet darüber hinaus Sprechzeiten für Schülerinnen und Schüler, Eltern und die 

Lehrkräfte an. Die Gespräche sind freiwillig und vertraulich. 

 

Weitere außerschulische Kooperationspartner 

Manchmal ist eine weitere Unterstützung notwendig. Außerschulische Kooperationspartner sind  

gegebenenfalls die Grundschulbetreuung der Buntenskampschule und weitere Einrichtungen der 

Nachmittagsbetreuung in Geesthacht, die schulische Erziehungshilfe, die Maßnahme „FiSch“ („Familie 

in Schule“), der ASD („Allgemeiner Sozialer Dienst“), bei Bedarf die entsprechenden Förderzentren,  

therapeutisch-diagnostische Einrichtungen wie Logo- und Ergotherapie-Praxen und Kinder- und ju-

gendpsychiatrische Einrichtungen in Geesthacht und Umgebung, die Schulpsychologin des Kreises so-

wie im Bedarfsfall die Polizei. 

 

Rechtliche Grundlagen für unsere Arbeit sind das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das 

Schulgesetz für Schleswig-Holstein, der Lehrplan für Grundschulen in Schleswig-Holstein, das Absentis-

muskonzept des Kreises Herzogtum Lauenburg und das Schulprogramm der Buntenskampschule in der 

jeweils gültigen Fassung. 

 


